
 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 
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Insolvenzanfechtung 
 
Die Insolvenzanfechtung ist für den von ihr Betroffenen, den Anfechtungsgegner, schwer zu 
akzep�eren, auch allgemein wird sie häufig hinterfragt. Man muss sich jedoch vor Augen führen, dass 
in der Insolvenz die Insolvenzgläubiger gleichbehandelt werden sollen, also einzelne Gläubiger keine 
Sondervorteile beanspruchen können. Dieser Grundsatz gilt zwar erst ab der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, soll aber dann vorverlagert werden, wenn ein Gläubiger oder gar ein Driter aus 
dem Schuldnervermögen vor der Verfahrenseröffnung etwas erlangt hat und dabei die 
Voraussetzungen eines Anfechtungstatbestands erfüllt worden sind. Das gesetzgeberische Mo�v für 
die einzelnen Anfechtungstatbestände ist dabei recht unterschiedlich. Während die Anfechtung wegen 
der Sicherung oder Befriedigung eines Insolvenzgläubigers nach §§ 130, 131 der Insolvenzordnung 
(InsO) Handlungen für anfechtbar erklärt, die während der wirtscha�lichen Krise des Schuldners, 
konkret während der letzten drei Monate vor dem Insolvenzantrag, vorgenommen worden sind, 
kommt in der Regelung der Vorsatzanfechtung gemäß § 133 InsO der Gedanke zum Ausdruck, dass ein 
Schuldner nicht berech�gt ist, vorsätzlich einzelne Gläubiger gegenüber anderen zu bevorzugen, 
soweit die ihnen gegenüber bestehenden Verpflichtungen gleichrangig sind. Ein entgegenstehender 
Erwerb soll keinen Bestand haben. Die Vorschri� schützt also die Interessen der Gläubiger daran, dass 
der Schuldner ihre prinzipiell gleichen Befriedigungschancen nicht beeinträch�gt. Die Anfechtung 
wegen unentgeltlicher Leistungen nach § 134 InsO, die nicht nur Schenkungen erfasst, soll verhindern, 
dass der Schuldner durch Freigebigkeit sein Vermögen zu Lasten der Gläubiger mindert. Schließlich 
bes�mmt § 135 InsO, das im letzten Jahr vor dem Insolvenzantrag zurückgezahlte 
Gesellscha�erdarlehen an die Insolvenzmasse zurückgewährt werden müssen. 
 
Vorsatzanfechtung 
 
Die Insolvenzanfechtung setzt allgemein eine vor der Insolvenzeröffnung vorgenommene 
Rechtshandlung voraus, die die Gesamtheit der Insolvenzgläubiger benachteiligt. Wer Urheber der 
Rechtshandlung ist, ist belanglos. Allerdings verlangen einige Anfechtungstatbestände, dass die 
Rechtshandlung vom Schuldner ausgegangen ist, zu diesen gehört § 133 InsO. 
 
Diese Vorschri� bes�mmt, dass Rechtshandlungen, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor 
dem Insolvenzantrag oder nach diesem Antrag vorgenommen hat, anfechtbar sind, wenn der 
Schuldner mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, gehandelt hat und der 
Anfechtungsgegner zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Hat der Schuldner mit 
der Rechtshandlung einen Gläubiger gesichert oder befriedigt, beträgt diese Frist nur vier Jahre. Die 
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zehnjährige Frist kommt daher nur bei klassischen Vermögensverschiebungen zur Anwendung. 
Verschär�e Sonderregeln gelten für Anfechtungsgegner, die dem Schuldner nahestehen. 
 
Die einzelnen Tatbestandsmerkmale muss im Ausgangspunkt der Insolvenzverwalter dartun und, wenn 
der Anfechtungsgegner die zugrundeliegenden Tatsachen bestreitet, auch beweisen. Im Einzelnen 
verlangt § 133 Abs. 1 InsO 

- eine Rechtshandlung des Schuldners, 
- der Schuldner muss bei dieser Rechtshandlung mit dem Vorsatz gehandelt haben, seine 

Gläubiger zu benachteiligen, 
- von diesem Vorsatz muss der Anfechtungsgegner im Zeitpunkt der Rechtshandlung Kenntnis 

gehabt haben. 
 

Sowohl der Vorsatz wie die Kenntnis hiervon sind innere Tatsachen, die im Allgemeinen schwer zu 
beweisen sind. Die subjek�ven Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung können daher in aller Regel 
nur mitelbar aus objek�ven (Hilfs-)Tatsachen hergeleitet werden, die wiederum der 
Insolvenzverwalter zu beweisen hat. 

 
Der zu entscheidende Fall 
 
Der Kläger ist Insolvenzverwalter einer GmbH, über deren Vermögen am 06.02.2018 ein 
Insolvenzantrag gestellt wurde. Am 11.07.2018 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger 
verlangt vom beklagten Bundesland (Land) gezahlte Umsatz-, Lohn- und Körperscha�steuer zurück. 
 
Schon im Jahr 2013 vollstreckte das Land offene Steuerforderungen gegen die GmbH. Am 21.03.2013 
erhielt es die Miteilung des Regierungspräsidiums, wonach ein Gewerbeuntersagungsverfahrens auf 
Anregung des Finanzamts eingeleitet worden sei. Grund: „Zahlungs- und Mitwirkungspflichten nicht 
erfüllt“, „Zahlungsrückstände 13.691,62 €“, „Betreibungsversuche ganz oder überwiegend erfolglos 
gewesen.“ In de Folgejahren kam es zu vielfachen weiteren Vollstreckungen durch das Land, ab Februar 
2015 s�egen die Umsatzsteuerrückstände kon�nuierlich an und erreichten schließlich 16.000 €. Eine 
Sozialkasse stellte im Mai 2015 einen Insolvenzantrag, der jedoch nach Entrichtung der offenen 
Beiträge zurückgenommen wurde.  
 
Der Insolvenzverwalter verlangt vom Land sämtliche Steuerzahlungen nach dem 24.02.2014 im Wege 
der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO zurück. Bei den angefochtenen Zahlungen handelte es sich 
zum Teil um Überweisungen, zum Teil aber auch um Barzahlungen an den Vollstreckungsbeamten. 
Letzteres waren stets „glate Beträge“, 7.800 €, 12.000 € und 8.000 €. 
 
Die GmbH sei, so behauptete der Insolvenzverwalter, schon bei der ersten angefochtenen Zahlung 
zahlungsunfähig gewesen und habe die Zahlungsfähigkeit bis zur Insolvenzeröffnung nicht mehr 
wiedererlangt. Bereits bei der ersten Zahlung häten offene Sozialversicherungsbeiträge bestanden, die 
bis zur Verfahrenseröffnung nicht ausgeglichen worden und zur Insolvenztabelle festgestellt worden 
seien. Die trotz der Zahlungsunfähigkeit geleisteten Zahlungen habe die GmbH mit 
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Gläubigerbenachteiligungsvorsatz geleistet, was dem Land aufgrund der zahlreichen 
Vollstreckungsmaßnahmen bekannt gewesen sei. Dies erfülle den Tatbestand der vorsätzlichen 
Benachteiligung. 
 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, auf die Berufung des Klägers verurteilt das OLG Frankfurt 
das Land in vollem Umfang. 
 
Die Begründung des OLG Frankfurt 
 
Das Oberlandesgericht differenziert zwischen den Überweisungen und den Barzahlungen. Beide 
Zahlungsarten führten als Minderungen der sogenannten Ak�vmasse zu einer objek�ven 
Gläubigerbenachteiligung, denn die geleisteten Beträge standen nicht mehr für die Zahlung der 
Insolvenzquoten zur Verfügung. Die vom Insolvenzverwalter bestritene Mutmaßung des Landes, die 
Gelder könnten auch von driter Seite stammen, hält das Gericht nicht für durchgreifend.  
 
Anfechtbarkeit der Überweisungen 
 
Die Überweisungen stellten, wie von § 133 InsO vorausgesetzt, zweifelsfrei Rechtshandlungen der 
GmbH dar, die diese durch ihren Geschä�sführer vorgenommen hate, sie waren von dessen Willen 
getragen und lösten rechtliche Wirkungen aus. Dass das OLG Frankfurt hierfür lediglich auf § 129 InsO 
stat auf § 133 InsO rekurriert, ist lediglich ein Schönheitsfehler, es gelangt jedenfalls zum zutreffenden 
Ergebnis. 
 
Das Oberlandesgericht bestä�gt auch den Vorsatz der Gläubigerbenachteiligung. Es folgt dabei der 
neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), wonach ein Schuldner, der seine 
Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, noch nicht zwingend mit dem notwendigen 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz handelt, obwohl er weiß, dass er aufgrund der Zahlungsunfähigkeit 
aktuell seine (anderen) Gläubiger nicht vollständig befriedigen kann. Es müsse vielmehr hinzukommen, 
dass der Schuldner im Zeitpunkt der Rechtshandlung wusste oder jedenfalls billigend in Kauf nahm, 
seine übrigen Gläubiger auch kün�ig nicht vollständig befriedigen zu können. Dies soll sich nach den 
ihm bekannten objek�ven Umständen richten. – Das OLG Frankfurt stellt sowohl die 
Zahlungsunfähigkeit der GmbH als auch die zukün�ige Unfähigkeit der Gläubigerbefriedigung fest. 
 
Schon bei der ersten Zahlung sei die GmbH zahlungsunfähig gewesen. Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO trit 
Zahlungsunfähigkeit ein, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu 
erfüllen. Hierzu ist ein Liquiditätsstatus aufzustellen, in dem die aktuelle und die innerhalb der 
folgenden drei Wochen zu realisierende Liquidität den aktuellen, fälligen sowie den in den folgenden 
drei Wochen fällig werdenden Verbindlichkeiten gegenüberzustellen ist. Erreicht die Deckungsquote 
nicht mindestens 90 % ist der Schuldner zahlungsunfähig. Die Ermitlung setzt im Allgemeinen eine 
aussagekrä�ige Buchführung voraus, die bei insolventen Unternehmen nicht stets vorhanden ist. Dies 
gilt auch für andere zulässige Ermitlungsmethoden. 
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Das Gesetz hil� dem Insolvenzverwalter hier jedoch mit einer Vermutung, denn nach § 17 Abs. 2 Satz 
2 InsO ist Zahlungsunfähigkeit in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen 
eingestellt hat. Zahlungseinstellung ist dasjenige nach außen hervortretende Verhalten des Schuldners, 
in dem sich typischerweise ausdrückt, dass er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu 
erfüllen. Es muss sich mindestens für die beteiligten Verkehrskreise der berech�gte Eindruck 
aufdrängen, dass der Schuldner außerstande ist, seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen zu genügen. 
Der Nachweis erfolgt durch hierfür in der Rechtsprechung entwickelte Indizien. 
 
Vorliegend hate die GmbH aufgehört, ihre Gläubiger im Zeitpunkt der Fälligkeit (vollständig) zu 
befriedigen. Es bestanden erhebliche Umsatzsteuerrückstände, vielfache Vollstreckungen mussten 
durchgeführt werden, sodass das OLG Frankfurt aufgrund dieser Indizien annehmen konnte, die GmbH 
habe die Zahlungen eingestellt. Anhaltspunkte dafür, dass sie die Zahlungen im Allgemeinen wieder 
aufgenommen haben könnte, hate das Land nicht vorgetragen, sodass zu vermuten war, dass die 
Zahlungseinstellung und damit die Zahlungsunfähigkeit bis zur Verfahrenseröffnung nicht behoben 
werden konnte. Die GmbH war folglich bei allen Zahlungen objek�v zahlungsunfähig. 
 
Das OLG Frankfurt meint darüber hinaus, dass die GmbH keinerlei Anlass gehabt habe anzunehmen, 
ihre Gläubiger in Zukun� befriedigen zu können. Die GmbH habe keinerlei Sanierungsbemühungen 
unternommen, für die Besei�gung der Deckungslücke ließen ihr die Gläubiger auch keinen zeitlichen 
Spielraum, vielmehr sei sie kon�nuierlichen Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen und habe 
nur geringe Einnahmen generiert. In der erforderlichen Gesamtschau hat das Gericht keinen Zweifel 
daran, dass die GmbH aufgrund der dargestellten Tatsachen mit dem notwendigen 
Benachteiligungsvorsatz gehandelt hat. 
 
Desgleichen bejaht es die Kenntnis des Landes von diesem Vorsatz. Die Kenntnis hat grundsätzlich der 
Insolvenzverwalter zu beweisen, ihm hil� jedoch § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO, wonach die Kenntnis 
vermutet wird, wenn der Anfechtungsgegner wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligte. 
 
Das Land hate nach den Feststellungen des OLG Frankfurt Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit der 
GmbH. Es musste ab 2013 vielfach seine Steuerforderungen vollstrecken, zudem hate es Kenntnis 
davon, dass nicht nur das Finanzamt, sondern auch das Regierungspräsidium bei Vollstreckungen 
teilweise erfolglos blieb und die Umsatzsteuerrückstände kon�nuierlich anwuchsen. Dies reiche aus, 
die Kenntnis zu bejahen. 
 
Keine Feststellungen hat das Gericht dazu getroffen, dass das Land wusste, dass die Handlung die 
Gläubiger benachteiligt. Allerdings wäre dies zu bejahen gewesen, da nach der Rechtsprechung des 
BGH der Anfechtungsgegner, der weiß, dass der Schuldner gewerblich tä�g ist, annehmen muss, dass 
weitere Gläubiger vorhanden sind, die aufgrund der Leistung des Schuldners trotz Zahlungsunfähigkeit 
benachteiligt werden. Im Ergebnis hat das OLG Frankfurt deshalb zu Recht die Voraussetzungen der 
Vermutung des § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO als erfüllt angesehen. Da das Land nichts Substan�iertes 
vorgetragen und bewiesen hate, was die Vermutung häte widerlegen können, hat es dessen Kenntnis 
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vom Benachteiligungsvorsatz der GmbH annehmen dürfen. Das Land muss folglich die durch 
Überweisung erlangten Zahlungen der GmbH an die Masse zurückgewähren. 
 
Anfechtbarkeit der Barzahlungen 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt behandelt die Barzahlungen im Ausgangspunkt ebenso wie die 
Überweisungen. Allerdings hate hier das Land bestriten, dass die Barzahlungen Rechtshandlungen 
der GmbH durch ihren Geschä�sführer waren, weil sie nicht freiwillig erfolgten, sondern in der 
Zwangsvollstreckung. Dies hat folgenden, vom Gericht zutreffend wiedergegebenen Hintergrund: 
 
„Eine Vollstreckungsmaßnahme des Vollstreckungsorgans stellt keine Rechtshandlung i.S.v. § 129 
Absatz 1 InsO dar (Anmerkung: Dies ist so nicht zutreffend, auch Vollstreckungsmaßnahmen sind 
zweifelsfrei Rechtshandlungen im Sinne des § 129 InsO, problema�sch ist allein, ob sie auf den 
Schuldner zurückgehen oder ausschließlich auf das Vollstreckungsorgan, zum Beispiel den 
Gerichtsvollzieher). Einer Rechtshandlung steht es aber nicht entgegen, wenn der Schuldner unter dem 
Druck der Zwangsvollstreckung zahlt. Rückausnahme ist allerdings, wenn der Schuldner nur noch die 
Wahl hatte, sofort zu zahlen oder die Vollstreckung durch den anwesenden Vollziehungsbeamten zu 
dulden. Übergibt der Schuldner also dem Vollziehungsbeamten Bargeld, dessen Pfändung er andernfalls 
hätte hinnehmen müssen, ist diese Zahlung nicht nach § 133 Abs. 1 InsO anfechtbar. Umgekehrt ist 
aber bei einer Barzahlung von einer Rechtshandlung auszugehen, wenn der Vollziehungsbeamte auf 
das Bargeld nicht ohne tatsächliche oder rechtliche Hindernisse hätte zugreifen können. Die Beweislast 
für die Rechtshandlung trägt der Insolvenzverwalter.“  
 
Der Kläger habe, so das Oberlandesgericht, ausreichende Indizien vorgetragen, die für eine 
‚willensgeleitete Entscheidung des Schuldners‘ sprächen: Nach den vorgelegten Urkunden handele es 
sich um „Quitung“[en] für den „Einzahler“. Dieser Wortlaut spreche für willensgeleitete 
Entscheidungen des Geschä�sführers der GmbH, denn eine Quitung erhalte gemeinhin diejenige 
Person, die etwas geleistet habe. In allen drei Fällen habe der Vollziehungsbeamte offensichtlich eine 
Einzahlung entgegengenommen, die jeweils – ausgehend von einem „glaten“ Einzahlungsbetrag den 
offenen Steuerforderungen zugeordnet worden sei. Diese drei „glaten“ Beträge sprächen für 
willensgeleitete Entscheidungen der GmbH und gegen Pfändungen durch den Vollziehungsbeamten 
des Landes. Die Urkunden sprächen ferner dafür, dass der Geschä�sführer der GmbH willensgeleitet 
überlegt habe, welchen Betrag er übergebe. Das Land habe schließlich nicht behauptet, dass die GmbH 
nur noch die Wahl gehabt habe, sofort zu zahlen oder die Vollstreckung durch den anwesenden 
Vollziehungsbeamten zu dulden. 
 
Im Ergebnis waren die Barzahlungen daher nicht anders zu beurteilen als die Überweisungen, sodass 
der Insolvenzverwalter auch diese zugunsten der Insolvenzmasse zurückverlangen kann. 
 
 


